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Auftrag Pfenninger 

 

betreffend Anpassung der Spitexfinanzierung 

 

Antwort der Regierung 

 

Der Grosse Rat hat am 13. Juni 2007 einer Teilrevision des Krankenpflegegesetzes 

zugestimmt und damit die strategische Neuausrichtung, die Beiträge im Bündner Ge-

sundheitswesen leistungsbezogen auszurichten, auf die Spitex-Dienste und die Pfle-

geheime erweitert. Der Beitrag des Kantons an die beitragsberechtigten Dienste der 

häuslichen Pflege und Betreuung wurde auf 55% des pro Leistungskategorie bei 

wirtschaftlicher Betriebsführung ungedeckten Aufwands festgelegt.  

Entgegen den Ausführungen im Auftrag setzte diese neue Finanzierungsregelung 

keine Abwärtsspirale in Gang und hat sich aus Sicht der Regierung grundsätzlich 

bewährt. So stiegen die anerkannten Kosten der Dienste mit kommunalem Leis-

tungsauftrag bei den Pflegeleistungen pro Stunde von 77.50 Franken im Jahr 2008 

auf 96.40 Franken im Jahre 2016, bei den hauswirtschaftlichen Leistungen von 65.20 

Franken auf 74.80 Franken pro Stunde und beim Mahlzeitendienst von 18.30 Fran-

ken auf 21.90 Franken pro Mahlzeit. Entsprechend verbesserte sich der durchschnitt-

liche Kostendeckungsgrad der Spitexorganisationen nach ordentlicher Finanzierung 

von 93.9% im Jahre 2008 auf 100.7% im Jahre 2014.  

Im Bericht zur Spital- und Pflegefinanzierung im Kanton Graubünden vom 1. März 

2016 hat die Regierung ausgeführt, welche Mängel aus ihrer Sicht im Bereich der 

Pflegefinanzierung bestehen und welche Massnahmen sie zur Behebung dieser 

Mängel in Aussicht genommen hat für den Fall, dass sich der Grosse Rat für die Wei-

terführung der geltenden Regelung der Spital- und Pflegefinanzierung ausspricht. Die 

Mängel und Massnahmen beziehen sich zwar auf den Pflegebereich, sie gelten aber 
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angepasst auch für den Spitexbereich. Zu prüfen wird bei der Ausgestaltung der 

Massnahmen zusätzlich sein, ob und inwieweit die aufgeführten Kriterien (Topogra-

phie, Ausdehnung und Grenznähe) in die Anpassung der Finanzierungsregelung 

einzubeziehen sind. 

Die Regierung ist bereit, den Auftrag im Sinne der vorstehenden Ausführungen ent-

gegen zu nehmen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Dr. C. Riesen 

 

 


